Pfusch auf dem Kopf und die Folgen - wann Friseure zahlen müssen

Ist der Kunde glücklich und zufrieden mit seinem Look, ist es der Friseur meist auch. Doch manchmal wird die Idylle getrübt - zum Beispiel, wenn die Meinungen über die Kunstfertigkeit des Friseurs auseinanderdriften. Doch wann handelt es sich bei einer misslungenen Frisur um eine Geschmacksfrage und wann liegt ein handwerklicher Fehler vor, für den der Friseur zur Rechenschaft gezogen werden kann? Wir haben für Sie Urteile und Tipps für "haarige Fälle" gesammelt.

Verpfuschte Dauerwellen, verfärbte Haare, zerstörte Perücken, dauerhafter Haarausfall - die Liste möglicher Verfehlungen von Friseuren ist lang. Doch nicht immer müssen die Haarkünstler "bluten". Entscheidend ist, dass der Kunde dem Friseur einen Fehler nachweisen kann, der zu einem Schaden geführt hat. Das kann zum Beispiel eine Sachbeschädigung oder eine Körperverletzung sein. Ob Schadensersatz gezahlt werden muss und wie hoch der ausfallen kann, lässt sich allerdings nicht pauschal sagen, sondern hängt vom Einzelfall ab. Lesen Sie hier einige Beispiele.

Kein Ausgleich für zerstörte Perücke

Erfolglos mit ihrer Klage blieb eine Frau, die nach einer missglückten Dauerwellenbehandlung eine Perücke tragen und umgerechnet 250,00 Euro Schmerzensgeld erstreiten wollte. Sie war zwar für die falsche Behandlung von ihrem Friseur schon entschädigt worden. Der Friseur sollte sich zusätzlich um die Pflege der Perücke kümmern. Doch das ging genauso schief: Nach Meinung der Kundin ruinierte der Friseur auch noch die Perücke, so dass die Frau mehrere Tage "nicht mehr unter die Leute gehen konnte" - eine psychische Belastung für die erboste Kundin. Das Amtsgericht Koblenz, vor dem der Fall spielte, versagte der Frau jedoch das Schmerzensgeld. Die Begründung: Schaden genommen hatte die Perücke - nicht die Kundin. Auch die psychische Beeinträchtigung ließen die Richter nicht gelten: Dafür hätte eine "behandlungsbedürftige Störung" vorliegen müssen - das war nach Meinung der Richter nicht der Fall. Schließlich hätte die Klägerin ja eine zweite Perücke tragen können.

(Amtsgericht Koblenz, Az. 43 C 479/90) 

Erhöhtes Schmerzensgeld bei Verhöhnung

Zahlen musste dagegen ein Friseur, den eine 15-jährige Schülerin in Erkelenz vor den Kadi gezerrt hatte: Sie bekam ein Schmerzensgeld von umgerechnet 3.000,00 Euro zugesprochen. Das Mädchen hatte ein Praktikum im Friseursalon gemacht und sollte zum Dank für ihren Einsatz eine Haarbehandlung erhalten. Das nahm ein tragisches Ende: Nach dem Färben fielen dem Mädchen auf einer Fläche von 15 Quadratzentimetern die Haare aus. Ärztliche Gutachter bestätigten, dass dort auch keine Haare mehr nachwachsen würden. Der Schaden könne höchstens durch plastische Chirurgie und eine eventuelle Transplantation behoben werden. Der Vorwurf an die Adresse des Friseurs: Er habe seine Sorgfaltspflichten verletzt, weil er vor der Behandlung nicht abgeklärt habe, wie die von ihm verwandten Mittel wirken würden. Das Gericht sprach dem Mädchen ein erhöhtes Schmerzensgeld zu, weil es das Verhalten des Friseurs und der dahinter stehenden Haftpflichtversicherung als Verhöhnung der 15-Jährigen einstufte: Statt dem Mädchen entgegen zu kommen, hatte diese der Schülerin vorgeschlagen, doch dauerhaft eine Baseballmütze zu tragen....

(Amtsgericht Erkelenz, Az. 6 C 509/93) 

Schadensersatz - was können Kunden beanspruchen?

Grundsätzlich kann der Kunde verlangen, dass ihm alle Schäden, die die falsche Behandlung entstehen, ersetzt werden. Darunter fallen verschiedene Positionen. So kann der Kunde alles verlangen, was an materiellen Schäden entstanden ist - wie zum Beispiel Gutachterkosten, Rückzahlung der entstandenen Friseurkosten, Kosten für Pflegeprodukte oder eine Perücke. Allerdings muss der Kunde nachweisen, dass ihm die Kosten auch tatsächlich entstanden sind. Bemängelt der Kunde lediglich das Styling, kann er in der Regel keine Ansprüche geltend machen. Geht es dagegen um fachliche Mängel, wie verschnittene Frisuren, Verfärbungen oder missratene Dauerwellen, haben Kunden grundsätzlich auch das Recht, Nachbesserung zu verlangen. Schon allein, um das Verhältnis zum Kunden nicht weiter zu strapazieren, wird in den Fällen, in denen der Kunde sich noch im Salon beschwert, wohl ohnehin meistens nachgebessert. Ist der Schaden aber so groß, dass es dem Kunden nicht zuzumuten ist, beim selben Friseur nachbessern zu lassen, kann der auch zum Kollegen gehen und dem "Schädiger" die Kosten in Rechnung stellen. Um die Sache ohne Gerichtsverfahren wieder ins Lot zu bekommen, ist außerdem ein Verfahren vor einer Schlichtungsstelle der Handwerksammer hilfreich.. Auf jeden Fall sollten Beweise gesichert werden - falls eine außergerichtliche Einigung nicht klappt. Denn bis zum Prozeßbeginn kann es eine Weile dauern. Das geht am besten mittels Fotos oder auch eines Sachverständigengutachtens der Handwerkskammern. Eine außergerichtliche Einigung ist auch deshalb sinnvoll, weil in einigen Bundesländern derartige Fälle erst ab einer bestimmten Streitwerthöhe vor den Gerichten verhandelt werden können und die Schäden, die für eine misslungene Frisur veranschlagt werden können, diesen Wert oft nicht erreichen - zum Leidwesen des ohnehin verprellten Kunden. 

Wann gibt es Schmerzensgeld?

Schadensersatz kann auch in Form von Schmerzensgeld geleistet werden. Das spielt dann eine Rolle, wenn der Betreffende einen gesundheitlichen - auch psychischen - Schaden erlitten hat, der kein Vermögensschaden ist. Mit dem Schmerzensgeld soll der Geschädigte einen Ausgleich für erlittene Schmerzen erhalten und eine Genugtuung bekommen für das, was der Schädiger ihm angetan hat. Wie hoch Schmerzensgelder ausfallen, lässt sich nicht vorhersagen. Auf keinen Fall aber sind Summen wie in Amerika zu erwarten. Die Juristen sagen, "es kommt darauf an" - nämlich auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalls und auf die Auswirkungen, die der Fehler auf den Geschädigten hat. 

Haftungsausschluss

Eine Möglichkeit, um Schadensersatzforderungen von Kunden abzuwehren, bietet die Vereinbarung von Haftungssausschlüssen. Diese haben allerdings ihre Grenzen: Zum einen kann man damit nicht verhindern, dass der Kunde - sollte eine außergerichtliche Einigung scheitern - doch vor Gericht zieht und den Friseur in einen Prozess verwickelt. Genauso wenig wird sich der Friseur mit einem Haftungsausschluss aus der Affäre ziehen können, wenn ihm grobe handwerkliche Fehler vom Kunden angekreidet werden. Denn das würde den Kunden unangemessen benachteiligen und wäre als Vereinbarung unzulässig. Trotz eines vereinbarten Haftungsausschlusses kann ein Gericht diesen je nach dem Inhalt der Vereinbarung als unwirksam einstufen und einem Kunden eine Schadensersatzforderung zusprechen. Der Haftungsausschluss ist aber dennoch für den Friseur sehr hilfreich. Hat er es mit einem Kunden zu tun, der bereits mit geschädigten Haaren kommt und auf einer Behandlung besteht, die das Haar unter Umständen noch mehr schädigt, sollte sich der Friseur auf jeden Fall schriftlich bestätigen lassen, dass er entsprechend aufgeklärt und über die möglichen Folgen der Behandlung beraten hat. Das stärkt die Position des Friseurs in einem möglichen Prozess: Er kann dann nämlich viel leichter nachweisen, dass er seine Beratungspflichten erfüllt hat und so den Anspruch des Kunden leichter zu Fall bringen. Voraussetzung dafür ist aber, dass ein solcher Haftungsausschluss hieb- und stichfest formuliert ist und von beiden Seiten auch korrekt ausgefüllt wird.

Wenn Sie unsicher sind, wie man so etwas macht, schauen Sie am besten in unser Arbeitsvertragskonzept:

Hier finden Sie einen speziell für Friseure maßgeschneiderten Haftungsausschluss, den Sie nur noch mit dem Kunden ausfüllen müssen. 

Depressive Verstimmungen nach missratener Dauerwelle

Schlechte Karten hatte auch ein anderer Friseur, der einer Kundin eine Dauerwelle legte. Das Amtsgericht Hannover verurteilte ihn zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von umgerechnet 500,00 Euro. Für das Gericht stand fest, dass die Haare der Kundin nach der Behandlung derart kaputt waren, dass sie kurz geschnitten werden mussten. Die Kundin erlitt "reaktive depressive Verstimmungen" wegen des Verlustes der Haare - eine Körperverletzung befand das Gericht. Ansatzpunkt war die mangelnde Aufklärung der Kundin. Der Friseur hätte seine Kundin nach Auffassung der Richter auf die "naheliegenden schädliche Folgen" der Behandlung hinweisen müssen, weil deren Haare schon vor der Behandlung sehr porös waren. Eine Dauerwellbehandlung sei daher nur noch am Oberkopf in Frage gekommen, wo das Haar schon nachgewachsen sei, nicht aber an den längeren Haaren.

(Amtsgericht Hannover, Az. 510 C 705/94) 

Kein Schadensersatz bei dreifacher Behandlung

Etwas zuviel des Guten wollte eine Kundin, die ihr Haar zuerst färben ließ, dann eine Dauerwelle und schließlich noch eine künstliche Haarverlängerung verlangte. Statt üppiger Haarpracht blieb nach der Tortur praktisch eine Glatze zurück: Das Haar war an der Wurzel abgebrochen. Die Frau zog vor Gericht und forderte Schadensersatz und Schmerzensgeld. Nachdem ein Sachverständiger die "haarige Angelegenheit" begutachtet hatte, entschied das Oberlandesgericht Köln zugunsten der Frau, weil die Behandlung durch die Friseurin nicht fachgerecht gewesen sei. Zwar sei, so der Gutachter, die Haarverlängerung normalerweise nicht schädlich für das Haar. Wenn es aber durch Dauerwellen und Färben schon strapaziert sei, könnten auch kleinste Belastungen dazu führen, dass das Haar abbreche. Deshalb hätte die Friseurin keine Haarverlängerung durchführen dürfen. Die Folgen der falschen Behandlung verunstalteten die Kundin derart, dass sie monatelang eine Perücke tragen musste und seelisch stark unter der ganzen Sache litt. Sie erhielt umgerechnet 1.500,00 Euro zugesprochen.

(Oberlandesgericht Köln, Az. 19 U 62/99) 

Fehler "unverzüglich" rügen

Glimpflich ging der Streit dagegen für einen Friseur aus, der einer Kundin angeblich einen mangelhaften Schnitt verpasst hatte. Die Frau beschwerte sich erst knappe zwei Wochen nach dem Haarschnitt darüber und monierte, dass ihre Frisur nach zwei Stunden "zusammengefallen sei". Außerdem sei das Haar mangelhaft gefärbt worden. Mit der verspäteten Beschwerde konnte die Kundin allerdings nicht landen vor Gericht: Sie hätte spätestens am nächsten Tag die angeblichen Fehler reklamieren müssen und nicht erst nach zwölf Tagen, urteilte das Gericht. Auch wegen der vermeintlich falschen Färbung gab es keinen Schadensersatz: Der von der Klägerin gewünschte Goldton, der bei ihr nicht erzielt wurde, sei laut Gutachter nur mittels einer Aufhellung machbar gewesen. Die aber hätte die Haarstruktur der Klägerin geschädigt. Der Friseur sei jedoch nicht dazu verpflichtet, der Kundin eine Behandlung anzubieten, die auf Sachbeschädigung und Körperverletzung hinauslaufe. Fazit: Der Friseur musste nicht zahlen.

(Amtsgericht Köln, Az.136 C 57/95) 

Verpfuschte Dauerwelle: Friseur muss zahlen

"Gröbliche Missachtung der Kunst des Friseurhandwerks" -das war der Vorwurf, den sich eine Friseurin gefallen lassen musste, die einer Kundin mit langen Haaren eine Dauerwelle gelegt hatte. Der Vorwurf: Die Haare seien abgebrochen, weil die Friseurin die falschen Dauerwickler und eine viel zu aggressive Dauerwelllösung verwandt habe. Außerdem sei eine falsche Auftragetechnik benutzt worden. Die verprellte Kundin sorgte nach dem Desaster vor: Sie ließ ihr Haar begutachten und zog dann vor Gericht, um rund 4.500,00 Euro einzuklagen - Schmerzensgeld, Kosten für den Gutachter, die Haarbehandlung sowie Ersatz für Pflege- und Aufbauprodukte. Allerdings bekam sie nur teilweise Recht. Das Gericht war zwar der Auffassung, dass die gesamte Haarstruktur porös und die Haare "angebrochen" seien durch die Behandlung der Friseurin. Diese hätte den Zustand der Haare vor der Behandlung nicht diagnostiziert und habe außerdem eine zu aggressive Dauerwellenlösung benutzt. Doch letztlich sprach das Gericht der Frau nur einen Betrag von rund 900,00 Euro zu, von dem das Schmerzensgeld 250,00 Euro ausmachte. Einen höheren Schmerzensgeldbetrag hielt das Gericht aber nicht für angemessen: Zwar hätte die fehlerhafte Behandlung zu einer spürbaren psychischen Belastung geführt. Trotzdem sei ihr Erscheinungsbild nicht so beeinträchtigt gewesen, dass sie sich nicht mehr in die Öffentlichkeit hätte wagen können.

(Amtsgericht Köln, Az.: 141 C 5/01)

